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Einleitung 
Als Optimierung des Nettobarlohns von Mitarbeiter:innen 
werden in der Praxis steuerfreie oder pauschal 
besteuerte Entgeltbestandteile verstanden. Der Vorteil: Bei 
Nettolohnoptimierungen profitieren sowohl Arbeitgeber als 
auch Arbeitnehmer:innen. Für Arbeitgeber bedeutet eine 
Nettolohnoptimierung eine Senkung der Lohnkosten und für 
Arbeitnehmer:innen eine Erhöhung des Nettolohns bzw. des 
finalen Auszahlungsbetrages am Ende des Monats. Der zentrale 
Bestandteil der Nettolohnoptimierung ist die gezielte Ausnutzung 
bestimmter steuer- und sozialversicherungsrechtlicher 
Gestaltungsspielräume. Ein durchdachtes Gehaltssystem 
unter Einsatz von Nettolohnoptimierungen wird mittlerweile 
von vielen Unternehmen zudem als Motivations-, Bindungs- und 
Recruiting-Instrument gesehen und hat somit auch einen nicht 
unerheblichen Einfluss auf die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit 
eines Unternehmens.

Wichtig:

Die optimale praktische Umsetzung muss dabei 
individuell auf jedes Unternehmen sowie auf 

die bestehenden Arbeitsverträge mit den betroffenen 
Mitarbeiter:innen abgestimmt werden. 



Copyright 2023 Circula 3Circula.com

Nettolohnoptimierung mit 
Mitarbeiter Benefits 
Der BFH hat in laufender Rechtsprechung bestätigt, dass 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer:innen im gegenseitigen 
Einvernehmen Barlohn durch einen Sachbezug ersetzen können. 
Seit vielen Jahren sind daher sogenannte Mitarbeiter Benefits 
in Deutschland eine beliebte Möglichkeit, die Bedürfnisse von 
Mitarbeiter:innen zu erfüllen und sich als Unternehmen als 
wertvoller Arbeitgeber zu präsentieren. Diese Mitarbeiter Benefits 
können in Form einer günstigeren Gehaltserhöhung oder in Form 
einer Gehaltsumwandlung umgesetzt werden. Beide Modelle 
sind rechtssicher umsetzbar, jedoch gibt es unterschiedliche 
Anforderungen, die im Einzelfall zu prüfen sind. 

Wenn die jeweils geltenden Grenzen für Sachzuwendungen 
beachtet werden, fallen unter Umständen keine oder nur sehr 
niedrige Steuern und Sozialabgaben an. Somit ist der klare Vorteil 
einer Nettolohnoptimierung: Der Arbeitgeber spart Steuern und 
Sozialabgaben im Vergleich zur klassischen Gehaltserhöhung 
ein. Benefits fördern somit nicht nur die Motivation der 
Arbeitnehmer:innen, Arbeitgeber können zudem Geld sparen, 
da eine Gehaltserhöhung durch Benefits häufig günstiger ist als 
eine Gehaltserhöhung im klassischen Sinne.

1.1 Steuerfreie Benefits
Als grundsätzliche Klassifizierung kann man steuerfreie Benefits 
von den sonstigen Benefits und Bewertungsbegünstigungen 
abgrenzen. Als steuerfreie Benefits kann man damit 
insbesondere solche Benefits kennzeichnen, die gemäß § 3 EStG 
(Einkommensteuergesetz) steuerfrei und damit auch beitragsfrei 
im Sinne der Sozialversicherung sind, gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 SvEV 
(Sozialversicherungsentgeltverordnung).

1.2 Sonstige Benefits
Neben den steuerfreien Benefits kann man als sonstige Benefits 
oder Bewertungsbegünstigen solche Benefits fassen, die einer 
günstigen Pauschalbesteuerung unterliegen oder Sachbezüge, für 
die eine günstigere Bewertung als für Einnahmen in Geld erfolgt. Es 
kommen verschiedene pauschale Steuersätze in Betracht, die unter 
Umständen ebenfalls zur einer Beitragsfreiheit führen (vgl. § 8 EStG, 
§ 37b EStG; § 40 EStG, § 1 Abs. Abs. 1 Nr. 2 u. 3 SvEV)

1.
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1.3 Grafische Übersicht

Steuerfreie Benefits, § 3 EStG

Zuwendung /
Beschreibung Wertgrenze Zusätzlichkeits - 

erfordernis
Gesetzliche

Regelung Sozialversicherung Umsatzsteuer Besonderheiten

Mitarbeiterkapital-
beteiligung

Diensthandy bzw. 
PC, Tablet etc.

Arbeitskleidung

Werkzeuggeld

Jobticket

1.440 € § 3 Nr. 39
EStGX

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV -

Programm muss allen 
Arbeitnehmern mit 
mind. einjähriger 

Unternehmenszuge-
hörigkeit offen stehen

begrenzt auf
dienstliche

verwendbare
Hardware und

Zubehör

X
§ 3 Nr. 45

EStG
beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

Versteuerung
unentgeltlicher
Wertabgabe,
§ 3 Nr. 9a UStG

X

X

keine 
Wertgrenze

§ 3 Nr. 31
EStG

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

VSt-Abzug,
A 1.8 Abs. 4 
Nr. 4 UStAE

(kein § 3 Abs. 
1b UStG)

bei typischer
Arbeitskleidung oder
objektive berufliche

Funktion durch angebrachte
Kennzeichnung offensichtlich

tatsächliche
Aufwendungen 

des Arbeit-
nehmers

§ 3 Nr. 30
EStG

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV -

ÖPNV ohne
Begrenzung, bei

Fernverkehr 
nur Strecke 
zwischen
Wohnung 

und 1.
Tätigkeitsstätte

§ 3 Nr. 15
EStG

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

Kein VSt-
Abzug, A 15.5 
Abs. 1 Satz 2

UStAE
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Steuerfreie Benefits, § 3 EStG

Zuwendung /
Beschreibung Wertgrenze Zusätzlichkeits - 

erfordernis
Gesetzliche

Regelung Sozialversicherung Umsatzsteuer Besonderheiten

E-Bike zur Nutzung

Laden 
des privaten

E-PKWs im Betrieb

Umzugskosten

Kosten der 
doppelten

Haushaltsführung

Zuschläge für
Sonntags-/
Feiertags-/
Nachtarbeit

keine 
Wertgrenze

§ 3 Nr. 37
EStG

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

bei 
Entgeltumwandlung

1%-Versteuerung

§ 3 Nr. 46
EStG

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

Steuerfreiheit 
schlägt

nicht auf die 
USt durch

X

nachgewiesene
Kosten 

(Spedition etc.) 
oder

Pauschalen

§ 3 Nr. 16
EStG

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

Kosten für
Zweit-

wohnung,
Verpflegung-
smehrauf-

wendungen,
Familienheim-

fahrten

§ 3 Nr. 16
EStG

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

§ 3 b EStG

beitragsfrei, soweit
Grundlohn max.
25€/h, § 1 Abs. 1

Nr. 1 SvEV

X

VSt-Abzug und 1%-
Umsatzbesteuer-

ung, OFD 
Niedersachsen 
v. 03.08.2017

keine 
Wertgrenze

VSt-Abzug, kein
tausch hnlicher 

Umsatz
vgl. BFH v. 

06.06.2019 V
R 18/18

VSt-Abzug für
Übernachtung-

skosten,
für PKW vgl. 

A 15.23
UStAE

ÖPNV ohne
Begrenzung, bei

Fernverkehr 
nur Strecke 
zwischen

Wohnung und 1.
Tätigkeitsstätte

25 % - 100 % -

Vermittlung
Kinderbetreuung

keine 
Wertgrenze

X

§ 3 Nr. 34
a EStG

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

VSt-Abzug nur, 
wenn im

überwiegenden
betrieblichen 

Interesse

Kinderbetreuung /
-Zuschuss

keine 
Wertgrenze,
nur soweit 

Kinder nicht 
schulpflichtig

§ 3 Nr. 33
EStG

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

steuerfrei, 
A 1.8 Abs. 4
Nr. 7 UStAE

Betriebliche
Altersversorgung

8% v. BBG 
RV West

§ 3 Nr. 63
EStG

Bei Direktversi-
cherung/

Unterstützung-
skasse

ohne Limit

Bei Direktversi-
cherung/

Unterstützung-
skasse

ohne Limit

Gesundheits-
förderung 600 € § 3 Nr. 34

EStG

VSt-Abzug nur, 
wenn im

überwiegenden
betrieblichen 

Interesse

Zertifizierung
erforderlich

Beihilfe wegen
Hilfsbedürftigkeit

600 €, ggfs. 
mehr bei 

besonderem
Notfall

R 3.11
Abs. 2 LStR -

Sozialfond oder
Einbeziehung
Betriebsrat
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Sonstige Benefits, insbesondere § 40 EStG 
und Bewertungsbegünstigungen

Zuwendung /
Beschreibung Wertgrenze Zusätzlichkeits - 

erfordernis
Gesetzliche

Regelung Sozialversicherung Umsatzsteuer Besonderheiten

Sachbezug
bis 50 €

Sachgeschenk 
bei persönlichem 

Anlass

Kantine

Kantinen-Surrogate
(Essensschecks)

Firmenwagen o.ä.

50 €
§ 8 Abs. 2
S. 11 EStG

(steuerfrei)

beitragsfrei, § 3a
Abs. 1 S. 3 SvEV

R 19.6 LStR
(steuerfrei) beitragsfrei

Kein VSt-Abzug,
A 15.2b Abs. 2

S. 5 UStAE

X

X

Bewertung 
der Mahlzeit 

mit dem
Sachbezug-

swert

R 8.1 Abs. 7
Nr. 1 LStR

(Besteuerung
geldwerter

Vorteil)

Bewertung mit dem
Sachbezugswert,

 3 Abs. 1 SvEV

Sachbezug-
swert

zzgl. 3,10 €

Bewertung mit
Sachbezugswert,  

3 Abs. 1 SvEV -

§ 8 Abs. 2
S. 2-5 EStG

(Besteuerung
geldwerter

Vorteil)

steuerlicher 
Wert gilt auch

beitragsrechtlich

VSt-Abzug,
Umsatzbes-

teuerung,
A 15.23 UStAE

X

grds. nein, 
aber ja bei

Gutscheinkarten

60 €
grds. ja, weil 

sonst ist es kein 
Geschenk

VSt-Abzug, 
A 1.8 A

Abs. 3 UStAE

Kein VSt-Abzug,
A 15.2b Abs. 2

S. 5 UStAE

R 8.1 Abs. 7
Nr. 1 LStR

(Besteuerung
geldwerter

Vorteil)

keine 
Wertgrenze

Firmenwagen 
für Ehegatten
(Mietmodell)

X
keine 

Wertgrenze

§ 8 Abs. 2
S. 2 EStG

(Besteuerung
geldwerter

Vorteil)

steuerlicher 
Wert gilt auch

beitragsrechtlich

1%-Versteuer-
ung, keine 

0,03%-
Versteuerung
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Sonstige Benefits, insbesondere § 40 EStG 
und Bewertungsbegünstigungen

Zuwendung /
Beschreibung Wertgrenze Zusätzlichkeits - 

erfordernis
Gesetzliche

Regelung Sozialversicherung Umsatzsteuer Besonderheiten

E-Bike Übereignung

Fahrkosten-
zuschuss

BahnCard 100

Mitarbeiterrabatte

Arbeitgeberdar-
lehen

§ 40 Abs. 2
Nr. 7 EStG

(25% Paus-
chalvers-
teuerung)

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 3 SvEV

kein VSt-Abzug,
A 15.2b Abs. 2

S. 5 UStAE

X

X

Privatnutzung
steuerfrei, wenn 

im ganz
überwiegenden
betrieblichen

Interesse

Unterscheidung
zw. Voll- und

Teilmortisation-
sprognose,

vgl. OFD
Frankfurt/M. v.

31.07.2017

kein Arbeitsentgelt
(beitragsfrei)

1.080 € Freibe-
trag, 4% Bewer-
tungsabschlag

steuerlicher 
Wert gilt auch

beitragsrechtlich

BMF v.
19.05.2015

(bis 2.600 € 
kein

geldwerter
Vorteil)

beitragsfreiX

15% begrenzt 
auf Werbung-

skosten,
25% soweit § 3

Nr. 15 EStG

VSt-Abzug nur, 
wenn im ganz

überwiegenden
betrieblichen

Interesse

§ 8 Abs. 3
EStG

(bis 1.080 €
steuerfrei)

keine 
Wertgrenze

X

§ 40 Abs. 2
Nr. 2 EStG

(Pauschalver-
steuerung)

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 2 SvEV -

gilt auch für
Zuschüsse

lediglich 
Mindest-

BMG, § 10 Abs. 
4 und 5 UStG 

beachten

nur für Einkauf bei
der originären

Arbeitgebergesellschaft

Bis Darle-
henswert

2.600 € kein
Zinsvorteil

-
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Sonstiges, insbesondere § 40 EStG und 
Bewertungsbegünstigungen

Zuwendung /
Beschreibung Wertgrenze Zusätzlichkeits - 

erfordernis
Gesetzliche

Regelung Sozialversicherung Umsatzsteuer Besonderheiten

Fortbildung /
Weiterbildung

Betriebsverans-
taltungen

Doppelte
Verpflegung-
spauschalen

bei Dienstreise

Arbeitgeber-
wohnung /

Werkswohnung

Übereignung 
private

Ladevorrichtung

 R 19.7 LStR,
§ 3 Nr. 19

EStG
(steue rfrei)

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 1 SvEV

VSt-Abzug, 
wenn im 

überwiegenden
betrieblichen

Interesse

X

X

100 %

umsatzsteuerlich
abweichend, 

A 1.8 Abs. 4 Nr. 6 
UStAE

voll
beitragspflichtig

X

Freibetrag
für max. 2

Betriebsverans-
taltungen
à 110 € /

Arbeitnehmer

§ 8 Abs. 2
S. 2 EStG

X

§ 19 Abs. 1
Nr. 1a EStG
(bis 110€

steuerfrei)

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 3 SvEV

Veranstaltungen
müssen allen

Arbeitnehmern 
offen stehen

steuerfrei,
§ 4 Nr. 12 UStG

1/3tl Bewer-
tungsabschlag

Urlaubs-/
Erholungsbeihilfe

-

grds. nein, aber
ggfs. ganz

überwiegendes
betriebliches
Interesse bei 

EU schwer
argumentierbar

§ 40 Abs. 2
Nr. 4 EStG

(25% Pauschal-
Versteuerung)

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 3 SvEV -

-

§ 40 Abs. 2
Nr. 6 EStG

(25% Paus-
chalvers-
teuerung)

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 3 SvEV

kein VSt-Abzug,
A 15.2b Abs. 2

S. 5 UStAE

gilt auch 
für Zuschüsse

156 €/ 
Arbeitnehmer,

104 € für 
Ehegatten,
52 €/Kind

§ 40 Abs. 2
Nr. 3 EStG

(25% Paus-
chalvers-
teuerung)

beitragsfrei, § 1
Abs. 1 Nr. 3 SvEV
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Essensmarken als Mitarbeiter Benefit
Unternehmen, die keine eigene Kantine betreiben, können 
ihren Mitarbeiter:innen Essensmarken in Form von physischen 
Gutscheinen zur Verfügung stellen. Diese Gutscheine werden 
häufig nur von Restaurants oder Einkaufsstellen in der direkten 
Umgebung angenommen, mit denen vorab ein Vertrag ausgehandelt 
wurde. Dies beschränkt die Auswahl an Anlaufstellen für die 
Mitarbeiter:innen somit auf ein Minimum.

Wieso sind digitale Essensmarken besser?

Digitale Essensmarken haben den klaren Vorteil, dass sie überall 
eingesetzt werden können, egal ob im Supermarkt, Restaurant, 
einem Lieferdienst oder beim Bäcker um die Ecke. Dies ist 
vor allem im Home Office ein Benefit, den Unternehmen ihren 
Mitarbeiter:innen zur Verfügung stellen können. Zudem bedeuten 
digitale Essensmarken, welche nicht eingelöst wurden, keinerlei 
Kosten für Arbeitgeber:innen, da nur abgerechnet wird, was 
wirklich verzehrt wurde. Details zur Vorgehensweise für die 
Essenszuschüsse  sind seitens der Finanzverwaltung in R 8.1 
Abs. 7 Nr. 4 LStR verankert. Danach können Essenszuschüsse 
von arbeitstäglich bis zu 6,90 € (2023) mit dem amtlichen 
Sachbezugswert von 3,80 € pauschal lohnversteuert werden. 
Daraus ergibt sich eine Aufteilung des Essenszuschusses in einen 
steuerfreien und einen steuerpflichtigen Teil. Essenszuschüsse, die 
den Grenzbetrag (von 3,80 €) nicht überschreiten, können als 
eingenommene Mahlzeit der Arbeitnehmer:in mit dem amtlichen 
Sachbezugswert bewertet und pauschal mit 25% besteuert 
werden. Im Fall der Pauschalversteuerung ist der geldwerte Vorteil 
sozialversicherungsfrei (§ 1 Abs. 1 SvEV). 

Der darüber hinausgehende Betrag von maximal 3,10 € stellt im 
Ergebnis einen steuerfreien Zuschuss der Arbeitgeber:in dar. Von 
Arbeitnehmer:innen geleistete Zuzahlungen für die Mahlzeit sind 
auf den pauschal zu versteuernden Sachbezugswert anzurechnen.

2.
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So funktioniert die Berechnung

Wie bereits erwähnt, beträgt der maximale Nutzen pro Tag 6,90 € 
(2023) und ist in zwei Teile gegliedert. Eine Basis von 3,80 €, die den 
“Sachbezugswert” von Mittagsmahlzeiten darstellt, ist standardmäßig 
mit einem festen Steuersatz von 25% steuerpflichtig. Zusätzlich 
kann der Arbeitgeber zusätzlich bis zu 3,10 € steuerfrei zur 
Verfügung stellen.

• Wenn ein:e Mitarbeiter:in weniger als das Maximum von 6,90 €
einreicht, wird der steuerfreie Betrag um den Differenzbetrag
reduziert. Falls der:die Mitarbeiter:in an einem Tag weniger als
3,80 € einreicht, ist trotzdem der Sachbezugswert von 3,80 €
zu versteuern.

• Zahlt der:die Mitarbeiter:in mehr als 6,90 € für ein Mittagessen,
wird der steuerpflichtige Betrag (fester Steuersatz) um den
Differenzbetrag reduziert. Ein Beleg von 10,70 € oder höher
führt zu einer steuerfreien Rückerstattung von 6,90 €.

3,89 €

5 €

6,90 €

8 €

10,70 €

3,80 € 3,80 €

1,20 €

3,80 €

3,10 €

2,70 €

4,20 €

1,10 €

6,90 €

3,80 €

6,90 €

Steuerfrei 

Pauschalbesteuert

Eigenbeteiligung

Eingereichter Beleg

Maximaler Benefit (6,90 €)
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Digitale Essensmarken für 
Arbeitnehmer:innen 

3.1 Vorteile und Nutzen
Die „bessere Gehaltserhöhung“, mehr Netto vom Brutto

Aus Sicht der Arbeitnehmer:innen stehen Vorteile, die 
Zusatzleistungen in Form der Mitarbeiter Benefits mit sich 
bringen, im Vordergrund. Auch wenn die Nettolohnoptimierung 
eine Senkung der Lohn- und Lohnnebenkosten für den:die 
Arbeitgeber:in zur Folge haben, muss eine Optimierung des 
Nettolohns nicht allein vom Arbeitgeber ausgehen. Auch 
Arbeitnehmer:innen haben von sich aus die Möglichkeit zu 
prüfen, ob und in welchem Umfang die Nutzung von Benefits 
sinnvoll sein kann und können sich mit diesen Ideen an seine 
Arbeitgeber wenden. Im nächsten Schritt ist eine Analyse, 
der aktuellen Lohn- und Gehaltskosten nach steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten notwendig.

Diese Aufnahme des Istzustandes ist zwingend notwendig 
für die Entscheidung, welche Lohnoptimierungen überhaupt 
infrage kommen. Neben der Frage nach den tatsächlichen 
Möglichkeiten aufgrund der gesetzlichen Vorschriften wird in 
dieser Phase ermittelt, in welchem Umfang ein:e Arbeitnehmer:in 
Nettolohnoptimierung überhaupt nutzen will. Sobald ein 
grundsätzlicher Rahmen für eine Nettolohnoptimierung ermittelt 
wurde, ist im nächsten Schritt eine individuelle Prüfung notwendig. 
Es wird ermittelt, welche Mitarbeiter Benefits für einzelne 
Mitarbeiter:innen überhaupt infrage kommen. Ein Zuschuss für 
Kinderbetreuungskosten ist für Mitarbeiter:innen ohne Kinder 
beispielsweise einfach unmöglich und zudem natürlich sinnlos.

3.
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Gemäß R.8.1 Absatz 7 LStR gelten folgende Vorgaben:

• Lebensmittel gelten nur dann als Mahlzeit, wenn sie zum
unmittelbaren Verzehr geeignet oder zum Verbrauch
während der Essenspausen bestimmt sind - hierzu gehören
auch Getränke, wenn sie üblicherweise im Zusammenhang
mit einer Mahlzeit eingenommen werden. Auszuschließen
sind alkoholische Getränke.

• Digitale Essenmarken sind nur zum Erwerb von
arbeitstäglichen Mahlzeiten zu verwenden. Mahlzeiten aus
digitalen Essensmarken sind dafür vorgesehen, innerhalb
der gesetzlichen Erholungspausen eingenommen zu
werden. Im Falle einer Tätigkeit im Home Office oder
einer täglichen Arbeitszeit von nicht mehr als sechs
Stunden können sie auch vor bzw. nach der Arbeitszeit
eingenommen werden.

• Maßgeblich für die Beurteilung, ob es sich um eine
Frühstücks-, Mittags- oder Abendmahlzeit handelt,
ist der Zeitpunkt der Essenseinnahme.

• Der Zuschuss darf nur für Mittags- und Abendmahlzeiten
verwendet werden, die ein:e Arbeitnehmer:in selbst
bezahlt hat.

• Je Arbeitstag und je bezuschusster Mahlzeit (Frühstück,
Mittag- oder Abendessen) kann nur ein Zuschuss mit dem
amtlichen Sachbezugswert angesetzt werden. Erwirbt
der:die Arbeitnehmer:in am selben Tag weitere Mahlzeiten
für andere Tage auf Vorrat, sind hierfür gewährte Zuschüsse
als Barlohn zu erfassen und damit lohnsteuer- und
sozialversicherungspflichtig. Gleiches gilt für den
Einzelkauf von Bestandteilen einer Mahlzeit auf Vorrat.

3.2 Regeln für Arbeitnehmer:innen



Copyright 2023 Circula 13Circula.com

3.3 Anforderungen an die Quittung

• Sind bei einer Bestellung im Restaurant oder Lieferdienst
Quittung mehrere Mahlzeiten ausgewiesen, so wird
ebenfalls immer nur eine Mahlzeit je Arbeitnehmer:in
erfasst. Der:die Arbeitnehmer:in muss die durch ihn
verzehrten Mahlzeiten auf der Quittung kenntlich machen,
z. B. durch Markieren oder Wegstreichen.

• Für jede Mahlzeit können Quittungen von verschiedenen
Geschäften eingereicht werden, wenn sie zu einer Mahlzeit
zusammengefasst werden. Der summierte Betrag wird bis
maximal zum Tageswert des digitalen Essensgutscheins
zurückerstattet. Der:Die  Mitarbeiter:in muss die
konsumierten Mahlzeiten auf dem Beleg markieren oder
hervorheben.

• Non-Food-Artikel sind ausdrücklich nicht erstattungsfähig.
Beispiele hierfür sind Spülmittel, Haushaltsgegenstände,
Alkohol und Tabakwaren.

• Der:die Arbeitnehmer:in darf eine Quittung nicht
mehrfach einreichen.

3.4 Digitale Essensmarken im Home Office
Digitale Essensmarken haben den klaren Vorteil, dass sie überall 
eingesetzt werden können, egal ob im Supermarkt, Restaurant, 
Lieferdienst oder beim Bäcker um die Ecke. Dies ist vor allem im 
Home Office ein Benefit, den Unternehmen ihren Mitarbeiter:innen 
ohne Einschränkungen zur Verfügung stellen können.
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Digitale Essensmarken für 
Arbeitgeber:innen

4.1 Vorteile und Nutzen
• Höhere Motivation der Arbeitnehmer:innen.

• Steigerung der Mitarbeiterbindung

• Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit

• Attraktives Employer Branding

• Wertschätzung gegenüber Mitarbeiter:innen zeigen

Mitarbeiterzufriedenheit

Grundsätzlich steht die optimale Ausnutzung sozialversicherungs- 
und steuerrechtlicher Spielräume, die der Gesetzgeber geschaffen 
hat, im Vordergrund. Dies geschieht in der Praxis durch bestimmte 
Zuwendungen, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmer:innen zusätzlich 
zum Gehalt zukommen lässt. Häufig sind diese komplett steuerfrei 
oder nur pauschal zu versteuern und es fallen keine Sozialabgaben 
an. Das Unternehmen profitiert somit primär von gesunkenen 
Lohnkosten und steigert gleichzeitig langfristig seine Attraktivität 
durch Zusatzleistungen in Form von Mitarbeiter Benefits. Sie 
sind ein Beweis dafür, dass ein Unternehmen die Bedürfnisse 
seiner Mitarbeiter:innen kennt, sie erfüllen möchte und eine 
wertschätzende Unternehmenskultur für wichtig hält. Sportliche 
Betätigung, mehr Zeit für die Familie und eine gesunde Ernährung 
steigern die Zufriedenheit von Arbeitnehmer:innen messbar. 

Mitarbeiter:innen wünschen sich Anerkennung, persönliche 
Wertschätzung und ein insgesamt positives Arbeitsklima. Vor 
allem die jüngeren Arbeitnehmergenerationen verlangen neben 
fairer Bezahlung vor allem nach Selbstverwirklichung und einer 
gesunden Work-Life-Balance. Benefits bieten Arbeitgebern 
die Möglichkeit, diese Bedürfnisse zu adressieren und ihren 
Arbeitnehmer:innen den Arbeitsalltag zu erleichtern.

4.
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Wie handhabt man Benefits als 
Arbeitgeber?

Als Arbeitgeber sollte man zunächst die 
Analyse des aktuellen Ist-Zustandes über 
bereits bestehende und infrage kommenden 
Benefits durchführen. Nach der Prüfung 
der Umsetzbarkeit, auch unter Einbindung 
von digitalen Lösungsanbietern, folgt die 
Entscheidung über die Einführung der Benefits. 
Im Rahmen der Umsetzung sind Tools zur 
Verwaltung der Benefits in interne Prozesse 
einzubinden und gleichzeitig Anpassungen 
in der Lohnbuchhaltung vorzunehmen. 
Unter Umständen erfolgt ebenfalls eine 
Anpassung bestehender Arbeitsverträge oder 
die Schließung von Zusatzvereinbarungen 
mit den betroffenen Mitarbeiter:innen. In 
der Praxis beweist sich bei der Anpassung 
dieser Prozesse immer wieder klare und 
transparente Kommunikation gegenüber den 
Mitarbeiter:innen, damit die Einführung der 
Benefits erfolgreich ist.

4.2 Worauf Arbeitgeber
unbedingt achten sollten

“Gefahren” der Umsatzsteuerbefreiung

Im Rahmen von Mitarbeiter Benefits gilt 
es, nicht nur das Lohnsteuerrecht und 
das Sozialversicherungsrecht zu beachten. 
Gleichzeitig empfiehlt sich bei der Einführung 
von Benefits immer auch eine gleichzeitige 
Prüfung der umsatzsteuerlichen Folgen. Das 
Umsatzsteuerrecht regelt hier im Einzelfall 
insbesondere den zulässigen Vorsteuerabzug 
und ggfs. eine (Umsatz)besteuerung als 
unentgeltliche Wertabgabe. Sprechen Sie 
bei Fragen oder Unsicherheiten diesbezüglich 
mit Ihrem:Ihrer Steuerberater:in.
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Checkliste zu rechtlichen Aspekten

      Welche rechtlichen Grundlagen berührt 
      die Einführung der Benefits?

      Welche rechtlichen Folgen ergeben sich hieraus?
      insbesondere lohnsteuerlich, 

sozialversicherungsrechtlich,    
arbeitsrechtlich, umsatzsteuerrechtlich

      Ist eine Anpassung der Arbeitsverträge notwendig?

      Ist das Schließen von Zusatzvereinbarung notwendig?

      Erfolgt eine prüfungssichere Dokumentation der Belege?

      Ist die Umsetzung/Dokumentation innerhalb 
      der Lohnbuchhaltung sichergestellt?

Checkliste zur Auswahl des richtigen Tools

      Rechtskonformität

      Transparenz

      Beleg-Aufbewahrungspflicht

      Keine Kosten für nicht eingelöste Essensmarken

      Überall einlösbar

      Schnelle Implementierung
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Die rechtlichen Grundlagen
Die Finanzverwaltung hat Ihre Vorgaben für Essenszuschüsse in 
R 8.1 Abs. 7 LStR verankert. Danach können Essenszuschüsse 
von arbeitstäglich derzeit (2023) bis zu 6,90 € mit dem amtlichen 
Sachbezugswert von derzeit 3,80 € pauschal lohnversteuert 
werden. Daraus ergibt sich eine Aufteilung des Essenszuschusses in 
einen steuerfreien und einen steuerpflichtigen Teil.

Essenszuschüsse, die den Grenzbetrag (von 3,80 €) nicht 
überschreiten, können als eingenommene Mahlzeit der 
jeweiligen Arbeitnehmer:innen mit dem amtlichen 
Sachbezugswert bewertet und pauschal mit 25 % besteuert 
werden. Im Fall der Pauschalversteuerung ist der geldwerte 
Vorteil sozialversicherungsfrei (§ 1 Abs. 1 SvEV). Der darüber 
hinausgehende Betrag von (maximal) 3,10 € stellt im Ergebnis 
einen steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers dar. Von 
Arbeitnehmer:innen geleistete Zuzahlungen für Mahlzeiten sind auf 
den pauschal zu versteuernden Sachbezugswert anzurechnen.

5.

Mit dem BMF-Schreiben vom 25.02.2016 (BStBl 
2016 I S. 238) wurde seitens der Finanzverwaltung 
bestätigt, dass Mahlzeitenzuschüsse nicht 
nur durch Papier-Essensmarken gewährt 
werden können, sondern auch durch digitale 
Essensmarken.

Weiterhin gilt für einige Benefits das sogenannte 
Zusätzlichkeitserfordernis, womit diese Benefits 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet werden müssen, damit diese steuerfrei 
bleiben. Dieses Zusätzlichkeitserfordernis hat der 
Gesetzgeber kürzlich in § 8 Abs. 4 EStG gesetzlich 
definiert und ist in diesen Fällen zu beachten.
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5.1 Wichtige rechtliche Meilensteine
Sachbezugswert für arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten 
(BMF-Schreiben vom 18.01.2019)

Am 18. Januar 2019 veröffentlichte das Bundesministerium der 
Finanzen ein Schreiben mit dem Titel: “Sachbezugswert für 
arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten”. Dieses Schreiben stellt 
einen Teil der rechtlichen Grundlagen für (digitale) Essensmarken  
dar und ersetzt somit das BMF-Schreiben vom 24. Februar 2016 
(BStBl I Seite 238).

Ansatz des maßgebenden amtlichen Sachbezugswerts

Bestehen die Leistungen des Arbeitgebers in einem vereinbarten 
Anspruch des Arbeitnehmers auf arbeitstägliche Zuschüsse zu 
Mahlzeiten, dann ist als Arbeitslohn nicht der Zuschuss, sondern 
die Mahlzeit des Arbeitnehmers mit dem maßgebenden amtlichen 
Sachbezugswert nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung 
(SvEV) anzusetzen.

Dabei muss sichergestellt sein, dass:

• Tatsächlich arbeitstäglich eine Mahlzeit
(Frühstück, Mittag- oder Abendessen) durch die
Arbeitnehmer:in erworben wird. Lebensmittel sind
nur dann als Mahlzeit anzuerkennen, wenn sie zum
unmittelbaren Verzehr geeignet oder zum Verbrauch
während der Essenspausen bestimmt sind

• Für jede Mahlzeit lediglich ein Zuschuss
arbeitstäglich beansprucht werden kann

• Der Zuschuss den amtlichen Sachbezugswert
der Mahlzeit um nicht mehr als 3,10 Euro übersteigt

• Der Zuschuss den tatsächlichen Preis der Mahlzeit
nicht übersteigt

• Wenn der Zuschuss nicht von Arbeitnehmer:innen
beansprucht werden kann, die eine Auswärtstätigkeit
ausüben, bei der die ersten drei Monate (§ 9 Absatz 4a
Satz 6 und 7 EStG) noch nicht abgelaufen sind.
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Dies gilt auch dann, wenn keine 
vertraglichen Beziehungen zwischen 
Arbeitgeber und dem Unternehmen 
wie einem Restaurant, einer Bäckerei 
oder einem Lieferdienst, welches 
die bezuschusste Mahlzeit 
bereitstellt, bestehen. 

Zudem besteht eine monatliche Grenze 
von maximal 15 Essenszuschüssen 
im Kalendermonat. Der Arbeitgeber 
ist verpflichtet, entweder die ihm 
von der Arbeitnehmer:in vorgelegten 
Einzelbelegnachweise manuell zu prüfen 
oder sich entsprechender elektronischer 
Verfahren zu bedienen wie z. B. wenn 
ein Anbieter die Belege vollautomatisch 
digitalisiert, prüft und eine monatliche 
Abrechnung an den Arbeitgeber 
übermittelt, aus der sich 
dieselben Erkenntnisse wie aus 
Einzelbelegnachweisen gewinnen 
lassen. Der Arbeitgeber hat die Belege 
oder die Abrechnung zum Lohnkonto 
aufzubewahren.

Zuschüsse zu Mahlzeiten für Home Office 
Mitarbeiter und für Teilzeitkräfte

Arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten sind 
auch dann mit dem maßgebenden amtlichen 
Sachbezugswert anzusetzen, wenn sie an 
Arbeitnehmer:innen geleistet werden, die ihre 
Tätigkeit in einem Home Office verrichten oder 
nicht mehr als sechs Stunden täglich arbeiten, 
auch wenn die betriebliche Arbeitszeitregelung 
keine entsprechenden Ruhepausen vorsieht. 

Einzelkauf von Bestandteilen einer Mahlzeit 

Arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten 
sind auch dann mit dem maßgebenden 
amtlichen Sachbezugswert anzusetzen, 
wenn der: die Arbeitnehmer:in einzelne 
Bestandteile einer Mahlzeit bei verschiedenen 
Akzeptanzstellen erwirbt.

Erwerb auf Vorrat 

Je Arbeitstag und je bezuschusster Mahlzeit 
(Frühstück, Mittag- oder Abendessen) kann nur 
ein Zuschuss mit dem amtlichen Sachbezugswert 
angesetzt werden. Erwirbt eine: Arbeitnehmer:in 
am selben Tag weitere Mahlzeiten für andere 
Tage auf Vorrat, sind hierfür gewährte Zuschüsse 
als Barlohn zu erfassen. Gleiches gilt für den 
Einzelkauf von Bestandteilen einer Mahlzeit 
auf Vorrat.
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Fazit
Die Besteuerung von Sachzuwendungen ist steuerrechtlich ein 
komplexes Thema, da es viele Sonderfälle zu berücksichtigen 
gilt. Nicht alle Sachzuwendungen sind vor dem Gesetz gleich. 
Unternehmen wird grundsätzlich empfohlen, sich vorab bei ihrem 
Steuerberater zu erkundigen, welche Mitarbeiter Benefits und 
welches Vorgehen in ihrem individuellen Fall steuerlich günstig sind 
und für alle Beteiligten einen echten Mehrwert bedeuten.

Zur rechtlichen Absicherung 
empfiehlt sich in Zweifelsfragen 
die Einholung einer sogenannten 
Anrufungsauskunft im Sinne des 
§ 42e EStG, womit das zuständige
Finanzamt verbindlich über die
rechtliche Würdigung bzw. Auslegung
eines Einzelsachverhalts erteilt.
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Die Autoren
Die Autorin von Circula: Sophie-Louise Jordan 

Circula ist ein B2B Software-as-a-Service Unternehmen mit Sitz in 
Berlin, das Unternehmen eine ganzheitliche Employee Finance-App 
bietet. Dazu gehören voll-digitale Abrechnungen von 
Mitarbeiterauslagen, digitale Employee Benefits sowie eine 
intelligente Firmenkreditkarte. Dabei ist Circula Software konform mit 
europäischen Steuerstandards. Circula wurde 2017 von Nikolai 
Skatchkov and Roman Leicht gegründet. Insgesamt konnte das 
Unternehmen mehrere Millionen Euro Fremdkapital von Investoren 
wie Capnamic Ventures, Main Inkubator, Wenvest, Finparx und HW 
Capital einsammeln. Zu den über 1.300 Kunden (Stand Dez. 2023) 
von Circula gehören unter anderem DATEV, Ebner Stolz, der BDI, 
McMakler und Orthomol.

Der Autor der ba group: Arne Keller 

Die ba group bietet an den Standorten Hamburg, Berlin 
und Rostock wachstumsorientierten und international 
ausgerichteten Technologieunternehmen Steuerberatungs- 
und Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen als One Stop Shop. 
Mit innovativen Ansätzen, technologiegetriebenen Lösungen 
im Compliancebereich und hochwertigen Beratungs- und 
Strukturierungsleistungen begleitet die ba group ihre Mandanten 
proaktiv, konstant und impulsgebend auf Ihrer Wachstumsreise.

Mehr Informationen unter

circula.com/lunch 

https://www.circula.com/de/product/benefits?utm_medium=whitepaper&utm_source=whitepaper&utm_campaign=nettolohnoptimierung
https://www.circula.com/product/benefits/lunch?utm_medium=whitepaper&utm_source=whitepaper&utm_campaign=nettolohnoptimierung
http://www.ba-group.de
http://circula.com
http://ba-group.de
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We make 
employees benefit.

Circula.com




